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 in dieser Hinsicht betonend, dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle 
Menschen gleichermaßen gelten und im Kontext der Erklärung insbesondere für Menschen-
rechtsverteidigerinnen und -verteidiger, und dass diese Rechte und Freiheiten ohne Diskri-
minierung geachtet, geschützt und verwirklicht werden müssen, 

 unter Hinweis auf alle früheren Resolutionen zu diesem Thema, insbesondere ihre Re-
solution 76/174 vom 16. Dezember 2021 und die Resolutionen des Menschenrechts-
rats 49/18 vom 1. April 20223 und 52/4 vom 3. April 20234, 

 sowie unter Hinweis auf Resolution 68/181 vom 18. Dezember 2013, mit der die wich-
tige und legitime Rolle aller Menschenrechtsverteidigerinnen bei der Förderung und dem 
Schutz der Menschenrechte für alle anerkannt wird, die zu Geschlechtergleichstellung,  
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Sicherheit und nachhaltiger Entwicklung bei-
trägt, 

 feststellend
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Frauen, Angehörige indigener Bevölkerungsgruppen und diejenigen, die im Bereich ökolo-
gischer Menschenrechte tätig sind, für den allgemeinen Genuss der Menschenrechte uner-
lässlich ist, und in der Erkenntnis, dass Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger 
eine maßgebliche Rolle dabei spielen können, Anstrengungen zur Stärkung der Konfliktprä-
vention, des Friedens und der nachhaltigen Entwicklung, einschließlich des Umweltschut-
zes, durch Dialog, Offenheit, Partizipation und Gerechtigkeit zu unterstützen, namentlich 
indem sie die Förderung und den Schutz aller bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen und anderen Rechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung, 
überwachen, darüber berichten und dazu beitragen, und im Zusammenhang mit der Umset-
zung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung6, 

 in Anerkennung der positiven, wichtigen und legitimen Rolle, die Menschenrechtsver-
teidigerinnen und -verteidiger bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte im 
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Zugriff auf Ressourcen anzugehen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu ver-
hindern und zu beenden, namentlich durch die Überprüfung und erforderlichenfalls Ände-
rung der einschlägigen Rechtsvorschriften und ihrer Anwendung, um die Einhaltung der 
internationalen Menschenrechtsnormen zu gewährleisten, 

 sowie anerkennend, dass der Schutz derjenigen, die die Menschenrechte verteidigen, 
nur im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes vollständig gewährleistet werden kann, der 
die Stärkung der demokratischen Institutionen, die Sicherung des zivilgesellschaftlichen 
Raums, die Bekämpfung der Straflosigkeit, die Beendigung der Ungleichheit zwischen den 
Geschlechtern, der wirtschaftlichen Ungleichheit und der sozialen Ausgrenzung sowie die 
Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zur Justiz umfasst, 

 betonend, wie wichtig die konstruktive Beteiligung von Menschenrechtsverteidigerin-
nen und -verteidigern an der Umsetzung der Erklärung ist, und bekräftigend, dass jeder 
Mensch, einzeln wie auch in Gemeinschaft mit anderen, das Recht auf ungehinderten Zu-
gang zu und Verkehr mit internationalen Organen hat, sowohl online als auch offline, ins-
besondere den Vereinten Nationen, ihren Vertretern und Mechanismen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, einschließlich des Menschenrechtsrats und seiner Sonderverfahren, dem 
Mechanismus der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung und den Vertragsorganen, sowie 
den regionalen Menschenrechtsmechanismen, im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat, der 
geltenden Geschäftsordnung und Modalitäten und ohne Repressalien befürchten zu müssen, 

 sowie betonend, dass die Staaten und nichtstaatliche Akteure weitere Maßnahmen er-
greifen müssen, um ein sicheres und günstiges Umfeld für Menschenrechtsverteidigerinnen 
und -verteidiger und ihren Schutz zu schaffen, unter Berücksichtigung ihrer Vielfalt und der 
vielfältigen Umfelder, in denen sie tätig sind, 

 1. blickt mit Interesse dem fünfundsiebzigsten Jahrestag der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte, dem dreißigsten Jahrestag der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Wien und dem fünfundzwanzigsten Jahrestag der Erklärung über das Recht 
und die Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der Gesellschaft, die all-
gemein anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen7, die 
üblicherweise als Erklärung über Menschenrechtsverteidiger bezeichnet wird, entgegen und 
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 3. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit derjenigen, die die Menschen-
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hungen vorgegangen wird, mit ihren Verpflichtungen nach den internationalen Menschen-
rechtsnormen im Einklang stehen, um zu verhindern, dass die Sicherheit von Menschen-
rechtsverteidigerinnen und -verteidigern gefährdet oder ihre Arbeit ungebührlich behindert 
wird; 

 10. fordert die Staaten außerdem auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um will-
kürliche Festnahmen und Inhaftierungen, unter anderem von Menschenrechtsverteidigerin-
nen und -verteidigern, zu verhindern und zu beenden, und fordert in dieser Hinsicht mit 
allem Nachdruck die Freilassung von Personen, bei denen unter Verstoß gegen die Ver-
pflichtungen der Staaten nach den internationalen Menschenrechtsnormen eine Freiheitsent-
ziehung oder Freiheitsstrafe angewandt wird, weil sie ihre Menschenrechte und Grundfrei-
heiten ausgeübt haben, wie etwa das Recht auf freie Meinungsäußerung, Versammlungs- 
und Vereinigungsfreiheit, unter anderem im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Ver-
einten Nationen oder anderen internationalen Mechanismen auf dem Gebiet der Menschen-
rechte; 

 11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, unter anderem durch die Durchführung 
der bestehenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die mit den internationalen Menschen-
rechtsnormen im Einklang stehen, und erforderlichenfalls durch die Verabschiedung und 
Durchführung umfassender Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen ein sicheres und 
günstiges Umfeld online sowie offline zu fördern, in dem diejenigen, die die Menschen-
rechte verteidigen, ungehindert und frei von willkürlicher oder rechtswidriger Überwachung 
und von Repressalien und Unsicherheit tätig sein können, indem sie unter anderem das Recht 
auf Mitwirkung an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten und am kulturellen Le-
ben, die Freiheit, Informationen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten, und den gleich-
berechtigten Zugang zur Justiz, einschließlich zu wirksamem Rechtsschutz, gewährleisten; 

 12. betont die legitime und wertvolle Rolle von Menschenrechtsverteidigerinnen bei 
der Förderung der Menschenrechte von Frauen und Mädchen, der Förderung des Zugangs 
zu Diensten auf dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, dem Einsatz für 
Geschlechtergleichstellung und die Stärkung der Selbstbestimmung aller Frauen und Mäd-
chen und der Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Gewalt, ein-
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